
- VerfGH 24/94 - 
 

B e s c h l u ß 
 

In dem verfassungsgerichtlichen Verfahren 

 

1. der Fraktion der CDU im Landtag Nordrhein-Westfalen, ver- 

    treten durch den Fraktionsvorsitzenden, Herrn  

     Dr. Helmut Linssen, Platz des Landtags 1, 

     40001 Düsseldorf, 

 

2. der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Landtag Nordrhein- 
    Westfalen, vertreten durch die Fraktionsvorsitzende, 

     Frau Bärbel Höhn, Platz des Landtags 1,  

     40001 Düsseldorf, 

 

         Antragsteller, 

 
- Prozeßbevollmächtigte zu 1.: Rechtsanwälte Dr. Leinen,  
                               Derichs und Partner ... 

                                

 

- Prozeßbevollmächtigter zu 2.: Rechtsanwalt Peter Knitsch ... 
                                 

g e g e n 

 

den II. Parlamentarischen Untersuchungsausschuß im Landtag 

Nordrhein-Westfalen, vertreten durch die Vorsitzende, Frau 

 Maria-Theresia Opladen, Landtag Nordrhein-Westfalen,  

 Platz des Landtags 1, 40001 Düsseldorf, 

 

         Antragsgegner, 
 

- Prozeßbevollmächtigter: Professor Dr. Battis ...  

 

wegen der Ablehnung eines Beweisantrags 

 

hat der 

    VERFASSUNGSGERICHTSHOF FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 

 

                           am 7. Februar 1995 

 

durch die Verfassungsrichter 

 



2 

Präsident des Verfassungsgerichtshofs Dr.  B e r t r a m s , 

Präsident des Oberlandesgerichts Dr. Dr. h. c.  P a l m , 

Präsident des Oberlandesgerichts Dr.  L a u m , 

Professor Dr. Dres. h. c.  S t e r n , 

Professor Dr.  S c h l i n k , 

Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht  

                                       P o t t m e y e r   und 

Vorsitzende Richterin am Oberverwaltungsgericht  

                                       Dr.  B r o s s o k 

 

beschlossen: 
 

Das Verfahren wird eingestellt. 

 

Kosten werden nicht erstattet. 

 

G r ü n d e : 
 

Das Verfahren ist einzustellen, weil die Beteiligten in ihren 

Schriftsätzen vom 1. Februar 1995 zum Ausdruck gebracht haben, 

daß es wegen der auf Anregung des Verfassungsgerichtshofs er-

zielten parlamentarischen Lösung des Konflikts keinen Fortgang 

nehmen soll, und ein öffentliches Interesse an seiner Fortfüh-

rung nicht besteht. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 54 Abs. 4 VerfGHG NW. Nach 

dieser Vorschrift kann der Verfassungsgerichtshof volle oder 

teilweise Erstattung der notwendigen Auslagen anordnen. Nach 

der Systematik des § 54 VerfGHG NW stellt die Erstattung der 

Kosten - abgesehen von den Fällen des § 54 Abs. 2 und 3 

VerfGHG NW - die Ausnahme von dem Grundsatz dar, daß die Betei-

ligten ihre eigenen Auslagen selbst tragen (VerfGH NW, Beschluß 

vom 19. März 1991 - VerfGH 8/90 -). Es sind vorliegend keine 

Gründe dafür gegeben, in Abweichung von diesem Grundsatz eine 

volle oder teilweise Kostenerstattung zugunsten eines Beteilig-

ten vorzusehen. 

 

Dr. Bertrams            Dr. Dr. h. c. Palm             Dr. Laum 

 

Prof.Dr.Dres.h.c.Stern   Prof.Dr.Schlink  Pottmeyer  Dr.Brossok 

 


